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Mindest-Strassenabstände von Pflanzen und Mauern 
gegenüber Strassen 

Wälder und Bäume an Staatsstrassen und Gemeindestrasse erster und zweiter Klasse 
Art. 104 und 106 Str G 

0.60 m + Mehrhöhe 

Tote Einfriedungen, geschlossene Bretterwände, Mauern, hölzerne Stakettenhäge und ähnliches 
Art. 104 StrG 

 Mehrhöhe 

 ab 1.20 m eine      1.20 m; 
 Baubewilligung  (Abstufung  
 notwendig (kant. BauG)  möglich ---------) 

Strasse oder  Strasse od. 
Trottoir  0,50 m (Art. 37 Abs. 3 BauR)  Trottoir 0,50 m + Mehrhöhe 

Sichtzone: Die Sichtzone ist der Bereich, der aus Gründen der Verkehrssicherheit für die freie 
Sicht offenzuhalten ist. Art. 101 StrG 


